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"':,: Die schriftliche parlamentarische Anfrage:.:: 

''', "; 

Ur. 1362/J-NR/69, die die Abgeordne~en Dipl.lng. Dr'.' ~::', 

Oskar Weihs und Genossen am 9. Juli 1969 an mich rich-

teten,beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 
.. ~- "" ' ". Das Bundesverfassungsgesetz, BGBl.Nr. 155/1961 ~ 

fügt·:; dem Artikel 51 Absatz 1 die Bestimmung 811, daß der:· 

, Inhalt des Bundesvoranschlages nicht vor' Beginn der Be':;;'; 

ratung' im Nationalrat veröffentlicht werden darf ~ DGr'~ 

,Zweck dieser Bestimmung war, daß vorzeitige Diskussionen:' 

. "in der Öffentlichki:dt über den Bundesvoranschlag vorAuf~ 

t' . nahmeder Beratungen' im Nationalrat vermieden werden soll­

; ten. Wenn sich auch diese Bestimmung nur' auf die Zeit·;;;'·:'·: 

..... 

, .. '.spanne zwischen dem Beschluß der Bundesregierung und dem:. 

:Beginn der Beratungen bezog, so muß doch darauf verwiesen 

werden, daß der überwiegende Teil der finanzgesetzlichen 

A...YJ.sätze durch mat.eriell-rechtliche Gesetze festgelegt ist 

und die budgetmäßige Vorsorge für deren Vollziehung auf Grun~ 

eindeutj.ger Berechnungsgrundlagen erfolgt, deren Ergebnis, 

nach jahrze,hntelangen Erfahrun.gen von der Bundesregierung in 

,die Regieru.'1gsvorlage,· betreffend· das Bundesfinal?zgesetz, un-

verändert übernommen wird. ,u ,_. ' ~.: ..,.. ~" :.: _\ .' 

. Durch die Beantwortlmg "der gegenständlichen schrift­

lichen Anfrage würde dahcrde.r weit ,überwiegende 1'ei1 der 

.' . finanzge'setzlicheri Ansätze des' Bundesvoranschlages 1970 im 

Hinblick auf die §§ 7'1 und 72 des Bundesgesetzes vom 6. Jtili 

'1961, 'BGB1 .. Ur. 178, betreffend die Geschäftsordnung des 

Nationalrates~der Öffentlichkeitvoizeitig bekannt werden 

,köTh'1en, 'llas kei1~eswegs: dem Sinne' der yorangeführt,en Verfas-

sungsbestimmu:ngentsprechen kann. :: 

./ Dem Wortlaut der Anfrage zufolge wird. ausdrueklich 

.. : 
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nach"Anträgen" gefragt, die der einzelne Bundesminister an den 
Bundesminister für Finanzen hinsichtlich der ErstellUng des 
Bundesvoranschlagseatwurfes 1970 bisher gestellt hat. 

Ich habe "bei beginn der ministeriellen Budget­
verhandlungen im Zuge der Erstellung des Budgetent\vurfes für 
das Jahr 1970" keine Beträge "beantragt" und ich werde auch 
solche Beträge nicht "beantragen", weil weder das Bundesmini­
steri1.1m für Unte:::,richt noch ich _~elbst .von der Rechtsordnun; 
zu "A..l1.trägen" dieser Art berufen werden" Vielmehr haben alle Be­
sprechungen und Schriftwechsel zwischen dem Bundesministerium 
für Fj.nanzenund dem Bundesministerium für Unterricht in Ange­
legenheit des auszuarbeitenden Entwurfe~ eines Bundesfinanzge­
setzes den Charakter eines rechtlich nicht verbindlichen Meinungs­
austausche~ zwischen den beteiligten Ressorts über d:1.e künftige 
Gestaltung des Bundesfinanzgesetzes gehabto'Der lliltvrurf des 
Bundesfinanzgesetzes und damit die in diesem Ent"mrf enthaltenen 
ziffernmäßigen Ansätze erhalten erst durch die Beschluß.fetssung 
der Bundesregierung über die Regierungsvorlage gegenüber-dem 
Nationalrat - aber selbst diesem gegenüber nur nach Maßg:::).be 

... des § 17 Abs o 4 des Bundesgesetzes vom 607 0 1961 9 BGBI .. Nr .. 178, 
betreffend-die Geschäftsordnlmg des Nationalrates, rechtlich re-
levante Existenz •. Von einem "l\ntrag" im Rechtssinn kann abe1-' be­
grifflich nur dort gesprochen.werden, wo der Antragsteller die 
Entscheidung einer ihm übergeordneten Stelle begehrt lUld e~ nicht 
selbst über seinen "Antrag" entscheiden darf" Letzteres. ist aber 

.. _ bekanntermaßen hirlsichtlich der Beschlußfassung der'Bundesregie­
rung über den Entwurf des Bundesfinanzgesetzesder Fall, weil für 
diese Beschlußfassung das Prinzip der Einstimmigkeit gilt (Erk. 
des VerfGH.SIg.2149). Was.-aber die von der BUndesregierung be­
schlossene Regierungsvorlage des Bundesfinanzgesetzesanlangt, 

',so schreibt Art. 51, Abso1 Bo-VG o in der Fassung des Bundesver­
fassungsgesetzes BGB1.Nr.155!1961· ausdrücklich vor, daß sein 
Inhalt nich~ vor Beginn der. Beratungen im.Nationalrat veröffent-
licht werden darf .. · ".; .. "' 

"," Diese Darlegungen .stehen,mit den,Bestim:rriUngen der 
§§J ·und,2·der Bundeshaushaltsverordnung, BGBl.Nr.' 118/1926, 

.. -nicht im Widerspruch, die .von Teilvoranschlägenbzvv. Gesamt­
voranschlägen für di.e einzelnen Verwaltungsbereiche CMinisterial-

-, . " 

- ... 
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oder Ressortvoranschläge) handeln. Diese Teil- bzw. Gesamtvor­
anschläge für die einzelnen VeTI'val tungsbereiche (1\1inisterial­
oder Ressortvoranscrüäge) sind keine "Anträge fI im oben dargeleg- . 

ten Sirm. Sie bilden vielmehr ein Behelfsmaterial für den Bundes­
minister für Finanzen, um ihn bei der Vorbereitung des E.'ntvrurfes 
einer Regierungsvorlage über den Bundesvoranschlag zu unter­
stützen und die Beratungen in der Bundesregierlli~g über den Ent­
v.,rurf der künftigen Regierungsvorlage zu erleichtern. Vollkommen 
zu·'t,reffend spricht daher die BundeshaushaI ts~;-erordnung in diesem 
Zusammenhang nicht von "Anträgen", sondemvon "verfassenl/(§2 
Ab s. 1) b zw ., von 11 zul e i t en " (§ 1 Ab s ., ? ) . 

Die Regierungsvorlage des.Bundesvoranschlagsent­
vrurfes 1970 wird. im Sinne des A.rt. 51 B.-VG. lediglich einen 
einheitlichen Bundesvoranschlag dem Nationalrat unterbreiten, 
der dem Vollst~l1digkeitsprinzip gemäß sämtliche Binahrnen und 

. Ausgaben des Bundes zu veranschlagen hat. Eine isolierte Behand­
lu.ng und Entscheidung der finanziellen Erfordernisse eines einzel­
nen Hessorts für das jeweils kommende Finanzjahr ist weder der 
Bundesregierung noch dem Nationalrat durch Art~ 51 B.-VG. er­
möglicht .. 

Eine Beantwortung der in Rede stehenden schrift­
lichen parlamentarischen Anfrage muß daher aus verfassungsrecht­

lichen Überlegungen unterbleiben. 

1388/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




